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Lärmpausen: Musterbetriebsvereinbarung über Lärmpausen


Zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat der ... GmbH wird folgende freiwillige Betriebsvereinbarung über die Einführung von Lärmpausen geschlossen:

§ 1 Grundsatz/Zweck
Die Betriebsparteien sind sich einig, dass Lärm am Arbeitsplatz eine ernste Bedrohung der Gesundheit beinhaltet und bis zur Gehörschädigung und im Extremfall zum Gehörverlust führen kann; außerdem führt Lärm zu einer erhöhten Unfallgefahr.
Geschäftsleitung und Betriebsrat stimmen ebenfalls überein, dass in den Produktionsbereichen des Unternehmens, insbesondere durch die Verwendung von Schneid- und Schmiedepressen, von Niet- und Schmiedehämmern sowie von Schlagschraubern, erhebliche Lärmbereiche bestehen, in denen Lärmminderung durch technische Mittel nur eingeschränkt möglich ist. Geschäftsleitung und Betriebsrat haben daher gemeinsam beschlossen, als gesundheitliche Vorbeugungsmaßnahme und zur Entlastung des in den Produktionsbereichen eingesetzten Personals Lärmpausen einzuführen.

§ 2 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt
1. räumlich für die Produktionshallen I, III und IV,
2. persönlich für alle im Schichtbetrieb in der Produktion I, III und IV eingesetzten Arbeitnehmer,
3. sachlich für die gemäß § 7 der BGV B3 zu Lärmbereichen ermittelten und gekennzeichneten Produktionen in den Produktionshallen I, III und IV. Die Lärmbelästigung bzw. der Schallpegel wird bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsbedingungen, insbesondere beim Einsatz anderer Maschinen, neu überprüft, ohne Änderungen jeweils im Abstand von zwei Jahren.

§ 3 Lärmpausen
Es werden Lärmpausen eingeführt, die wie Arbeitszeit bezahlt werden:
1. in den Produktionshallen I und III drei Pausen von jeweils zwölf Minuten nach jeweils zwei Stunden Arbeitszeit
2. in der Produktionshalle IV eine Pause von fünfzehn Minuten nach vier Stunden Arbeitszeit
Im Falle der Drei-Lärmpausen-Regelung kann die Mittagspause von 12.00 bis 12.30 Uhr mit der dritten Lärmpause zusammengelegt werden.
Für die Zeit der jeweiligen Lärmpause ruht der Produktionsbetrieb. Die Arbeitnehmer sollen die entlang der Produktionslinie eingerichteten Aufenthaltsräume aufsuchen. Beginn und Ende der Lärmpausen wird durch einen Hupton angezeigt.

§ 4 Vorbeugende Maßnahmen
Die Arbeitnehmer in den Produktionsbereichen I, III und IV sind verpflichtet, Gehörschutzmittel (persönlicher Schallschutz) zu benutzen.
Die Gehörschutzmittel werden vom Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt.
§ 5 Betriebsärztliche Untersuchung
Alle Arbeitnehmer in den Produktionsbereichen I, III und IV können sich alljährlich vom Betriebsarzt auf Gehörminderung bzw. Gehörschädigung untersuchen lassen. Die Untersuchungszeit wird wie Arbeitszeit, jedoch ohne Zulagen, bezahlt.
Der Betriebsarzt unterrichtet – bei Einverständnis des Arbeitnehmers – die Geschäftsleitung bei festgestellten Schädigungen und unterbreitet ggf. Verwendungsvorschläge.

§ 6 Unfallverhütungsvorschriften
Im Übrigen gilt die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung.
Außerdem gelten die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung nebst Anhang „Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 ArbStättV Nr. 3.7“ über den Schutz gegen Lärm, ebenfalls in der jeweils gültigen Fassung.

§ 7 Inkrafttreten, Kündigung
Diese Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft.
Die Betriebsvereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.
Für den Fall der Kündigung wird die Nachwirkung vereinbart.


Musterstadt, Datum
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